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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.05.1976

Norm

StGB §33

Rechtssatz

Begehung der Tat zur Zeit eines anhängigen Strafverfahrens ist als erschwerend zu berücksichtigen.

Entscheidungstexte
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Beisatz: Wohlverhalten während des Strafverfahrens daher nicht mildernd. (T1)
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nach § 32 Abs 2 StGB zu werten wäre, erlangt dieser Umstand bei der Strafbemessung nur dann Bedeutung,

wenn das im Zeitpunkt der nunmehr abzuurteilenden Tat anhängig gewesene Strafverfahren mit einem

rechtskräftigen Schuldspruch endete. (T4)
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Vgl; Beisatz: Die Begehung der Tat zur Zeit eines anhängigen, in der Folge mit rechtskräftigem Schuldspruch

beendeten Strafverfahrens wirkt im Rahmen des § 32 Abs 2 StGB erschwerend. (T6)
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